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Gemeinde Allmendingen 

Alb-Donau-Kreis 

SATZUNG 

zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen  
 

und geschlossenen Gruben  

 

 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg, §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und §§ 2, 8 Abs. 2 und 13 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Allmendingen am 21.01.2026 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben vom 09.12.1987 mit 
Änderung vom 01.02.1995, 27.07.1995, 14.02.1996, 29.07.1998, 19.05.1999, 26.07.2000, 
09.07.2003, 07.12.2006, 31.01.2007, 23.01.2008, 23.07.2008, 24.10.2012, 20.02.2013, 
26.02.2014, 20.01.2016, 31.01.2018, 14.04.2021, 21.07.2021 und 14.12.2022 beschlossen: 
 

§ 1 Änderungen 

 

§ 9 Gebührenhöhe erhält folgende Fassung: 

 

Die Abfuhrgebühr einschließlich Entsorgung beträgt 

▪ bei Kleinkläranlagen      65,72 € 
für jeden m³ Schlamm; 

▪ bei geschlossenen Gruben     36,56 € 
für jeden m³ Abwasser. 

 

Für Landwirte, welche die Abfuhr mit einem eigenen Fahrzeug durchführen, beträgt die 

Gebühr 

▪ bei Kleinkläranlagen      32,40 € 
für jeden m³ Schlamm; 

▪ bei geschlossenen Gruben       3,24 € 
für jeden m³ Abwasser. 

 

Für Einzelgrubenentleerung werden als Mindestmenge 6 m³ abgerechnet. Bei 

Sammelfuhren über 6 m³ wird die tatsächliche Menge jeder Grube abgerechnet.  

 

 



 
 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Februar 2026 in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt: 

Allmendingen, 22.01.2026 

 

 

Florian Teichmann 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


